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Amtlicher Teil

Bekanntmachung
über Fleischversorgnng. Vom 27. März 1916

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes
über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen
Maßnahmen usw. dom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S.
327) folgende Verordnung erlassen:

I. Reichsstelle für die Versorgung mit Vieh und Fleisch.
8 1.

Zur Sicherung des Fleischbedarfs des Heeres und der
Marine sowie der Zivilbevölkerung wird eine Reichsstelle
kar die Versorgung mit Vieh und Fleisch (Reichsfleischstelle)
gebildet.

Sie hat die Aufgabe , die Fleischversorgung , insbeson¬
dere die Aufbringung von Vieh und Fleisch im Reichs¬
gebiet und deren Verteilung , zu regeln.

Ihr liegt ferner die Verteilung des aus dem Ausland
eingeführten Schlachtviehes und Fleisches einschließlich der
Fleischwaren ob.

8 2.
Die Reichsfleischstelle ist eine Behörde und besteht aus

einem Vorstand und einem Beirat . Der Reichskanzler führt
die Aufsicht und erläßt die näheren Bestimmungen.

8 3.
Der Vorstand besteht aus einem Vorsitzenden, einem

oder mehreren stellvertretenden Vorsitzenden und einer vom
Reichskanzler zu bestimmenden Anzahl von Mitgliedern.

Der Vorsitzende, die stellvertretenden Vorsitzenden und
die Mitglieder werden vom Reichskanzler ernannt.

8 4.
Der Beirat besteht aus sechzehn Regierungsvertretern,

und zwar außer dem Vorsitzenden des Vorstandes als Vor¬
sitzenden aus vier Königlich Preußischen , zwei Königlich
Bayrischen , einem Königlich Sächsischen, einem Königlich
lich Württembergischen , einem Großherzoglich Hessischen,
einem Großherzoglich Mecklenburg-Schwerinschen , einem
Großherzoglich Sächsischen, einem Großherzoglich Olden-
burgischcn, einem Hanseatischen und einem Elsaß -Loth-

l ringischen Regierungsvertreter. Außerdem gehören ihm drei
Vertreter des Zentral -Biehhandelsverbandes und je ein
Vertreter der Fleischverteilungsstellcn von Bayern , Würt¬
temberg und Baden , des Deutschen Landwirtschastsrats , des
Deutschen .Handelstags , und des Deutschen Städtetags,
ferner je zwei Vertreter der Landwirtschaft , des Vieh¬
handels , des Fleischergetverbes u. d. Verbraucher an ; der
Reichskanzler ernennt diese Vertreter und einen Stellver¬
treter des Vorsitzenden.

8 5. ' ■;
Der Vorstand übt die Befugnisse der Reichsfleischstelle

aus und führt die laufenden Geschäfte.
Der Beirat ist über grundsätzliche Fragen zu hören.

Der Zustimmung des Beirats bedarf es zur Aufftellung
der Grundsätze für die Berechnung

1. des Fleischbedarfs der Zivilbevölkerung;
2 . der in jedem Bundesstaat und in Elsaß -Lothringen

zuzulassenden Schlachtungen von Vieh;
3. der Mengen und der Art des Schlachtviehes , das in

den einzelnen Bundesstaaten und in Elsaß -Lothringen
für den Fleischbedarf des Heeres und der Marine , der
eignen Zivilbevölkerung und der Zivilbevölkerung der¬
jenigen Gebiete auszubringen ist, aus deren Viehbe¬
ständen der Bedarf der eignen Zivilbevölkerung nicht
gedeckt werden kann.

Kommt zwischen Vorstand und Beirat eine Uebercin-
stimmung nicht zustande, so entscheidet der Bundesrat.

II. Regelung der Fleischversorgung.
8 8.

Schlachtungen von Vieh , die nicht ausschließlich für den
eignen Wirtschaftsbedarf bestimmt sind, sind nur in dem
von der Reichsfleischstelle festgesetzten Umfang gestattet . Die
Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Be¬
hörden haben Anordnungen zu treffen , um Schlachtungen
über die zugelassene Höchstzähl hinaus zu verhindern . Sie
können bestimmen , daß aus unerlaubten Schlachtungen ge¬
wonnenes Fleisch der Gemeinde , dem Kommunalverband
oder einer anderen von ihnen bestimmten Stelle ohne
Zahlung einer Entschädigung für verfallen erklärt werden
kann. Sie regeln die Unterverteilung der zugelassenen
Schlachtungen auf Kommunalverbände und Gemeinden.



&djfcrcT)tuti (;en ausfdt )licf ;li (f) für bat eijjateil 23 ivt*
fdjafiäßebavf bcö  Mehhatters /Hausschkachtungen) sind nur
bann geftattet,  wenn der Besitzer das Tier in feiner Wirt¬
schaft mindestens sechs Wochen gehalten hat . Die Landes¬
zentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Behörden
sind befugt, weitergchende Einschränkungen für solche
Schlachtungen zu bestimmen.

Notschlachtungen fallen nicht unter die Beschränkungen
des Abi. 1 Satz 1 und des Abs. 2.

Hausschlachtungen und Notschlachtungen sind den von
den Landeszentralbehöroen bestimmten Stellen anzuzeigen
und aus die für den Kommunalverband oder die Gemeinde
zugelasfene Höchstzahl von Schlachtungen nach Grundsätzen,
die von der Rcichsfleischstesie aufgestellt lverden, anznrech-
nen.

8 7.
Ter Verkehr mit Fleisch und Fleischwaren aus einem

Kommunalverband in einen anderen ist von den Landcs-
zentralbehörden zu regeln. Soweit es sich um Kommunal¬
verbände verschiedener Bundesstaaten einschließlich Elsaß-
Lothringens handelt , hat die Reichsfleischstelle die Grund¬
sätze für die Regelung aufzustellen.

8 8.
Für die rechtzeitige und vollständige Beschaffung des

zur Deckung des Bedarfs des Heeres, der Marine und der
Zivilbevölkerung aufzubringenden Schlachtviehes (8 5 Abs. 2
Nr . 3) haben die Landeszentralbehörden Sorge zu tragen.

Die Landeszentralbehöroen regeln den Verkehr mit
Schlachtvieh. Sie können bestimmen, daß der Ankauf von
Schlachtvieh ausschließlich durch die von ihnen bezeichneten
Stellen oder durch die von diesen beauftragten oder zuge¬
lassenen Personen stattfindet , sowie daß der Verkauf von
Schlachtvieh nur an die bezeichneten Stellen oder an oie
von diesen beauftragten oder zugelassenenPersvnen erfolgen
darf.

8 9.
Soweit die von den Landeszentralbehörden bezeich-

netcn Stellen oder die von diesen beauftragten und zuge¬
lassenen Personen den erforderlichen Bjedarf an Schlacht¬
vieh nicht freihändig erwerben können, sind die fehlenden
Mengen nach näherer Anweisung der Landcszentralbehörden
von den Kommunalverbänden und Gemeinden innerhalb
ihrer Bezirke aufzubringen unter entsprechender Anivendung
der Bestimmungen im 8 2 des Gesetzes, betreffend Höchst¬
preise, vom 4. August/17. Dezember 1914 (R.-G.-Bl . S.
516) und mit folgenden Maßgaben:

1. Den Unternehmern landwirtschaftlicher Betriebe sind
die Tiere zu belassen, deren sie zur Fortführung ihres
Wirtschaftsbetriebcs bedürfen. Iw - Zuchtviehherden
dürfen nur die zur Mast aufgestellten Tiere enteignet

, werden.
2. Bei der Festsetzung des Uebernähmepreises sind, soweit

ein Höchstpreis nicht besteht, die von der Reichsfleisch¬
stelle aufgestellten Preisvorschriften zu berücksichtigen.

8 10.
Die Gemeinden sind verpflichtet, eine Berbrauchsrege-

lung von Fleisch und Fleischwaren in ihren Bezirken vor¬
zunehmen. Sie können bestimmen, daß Fleisch aus Not-
schlachtungcn an die von ihnen bestimmten Stellen gegen
eine von der höheren Verwaltungsbehörde endgültig festzu-
setzendc Entschädigung abzuliefern ist. Sie haben den von
den Landeszentralbehvrden nach 8 8 mit der Beschaffung
des Ählachtviehes bezeichneten Stellen auf deren Verlangen
eine Stelle zu benennen, die dqs gelieferte Schlachtvieh zu
übernehmen hat . Sie bedürfen zu der im Satz 1 vorgeschrie¬
benen Regelung der Zustimmung der Landeszentralbehörde
oder der von ihr bestimmten Behörde.

SStc Sanbe3$enti ~al6e1jii eben löitnen anavbnen,  hnß hie
Regelung anftatt  durch die Gemeinden durch deren Vorstand
getroffen wird . An Stelle der Gemeinden sind die Kom-
muualverbände befugt und aus Anordnung der Landes¬
zentralbehörde verpflichtet , die Regelung vorzunehmen

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimm¬
ten Stellen können die Regelung selbst trieften oder Anorlr
nungen darüber erlassen.

Die Befugnisse der Gemeinden, der Kommunalverbände,
der Landeszentralbehörden sowie der von ihnen bestimmten
Stellen regeln sich nach der Verordnung über die Errichtung
von Preisprüfungsstellen und die Versorgungsregelung vom
25. September/4 . November 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 607,
728).

III . Schlußbestimmungen.
8 11.

Im Sinne dieser Verordnung gelten als Vieh : Rindvieh,
Schafe und Schweine, als Fleisch: das Fleisch von diesen
Tieren , als Fleischwaren : Fleischkonserven, Räucherwaren
von Fleisch, Würste aller Art sowie Speck.

8 12.
Streitigkeiten , die sich bei Durchführung dieser Ver¬

ordnung zwischen Gemeinden, Kommunalverbänden , den im
8 8 für den An- und Verkauf von Vieh bezeichneten Stellen,
den von ihnen beauftragten oder zugelassenen Personen er¬
geben, entscheidet endgültig die höhere Verwaltungsbehörde;
ergeben sich Streitigkeiten zwischen Gemeinden, Kommunal¬
verbänden, Stellen oder Personen , die in verschiedenen Bun¬
desstaaten einschließlich Elsaß-Lothringens ihren Sitz oder
ihre gewerbliche Niederlassung haben, so entscheidet ein
Schiedsgericht.

Das Nähere über das Schiedsgericht wird vom Reichs¬
kanzler, über die örtliche Zuständigkeit der höheren Verwal¬
tungsbehörden und ihr Verfahren von den Landeszentral¬
behörden bestimmt.

8 13.
Die von den Landeszentralbehörden mit der Beschaffung

von Vieh und der Regelung der Fleischversorgung beauf¬
tragten Behörden und Stellen haben der Reichsfleischstelle
auf Erfordern Auskunft zu geben.

Unbeschadet der Befugnisse der Reichsfleischstelleerlassen
die Landeszentralbehörden die Bestimmungen zur Ausfüh¬
rung dieser Verordnung . Sie bestimmen, wer als höhere
Verwaltungsbehörde , als zuständige Behörde im Sinne des
8 9 in Verbindung mit 8 2 des Höchstpreisgesetzes, als Kom¬
munalverband , als Gemeinde oder Gemeindevorstand tut
Sinne dieser Verordnung anzusehen ist.

8 15.
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld¬

strafe bis zu fünfzehnhundert Mark wird bestraft,
1. wer den Vorschriften im 8 6 Abs. 2 Satz 1 zuwider¬

handelt;
2. wer die ihm nach 8 6 Abs. 4 obliegende Anzeige nicht

erstattet oder wissentlich unrichtige oder unvollständige
Angaben macht;

Z. wer den auf Grund des 8 6 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2
Satz 2, 8 7, 8 8 Abs. 2 oder 8 10 erlassenen Anord¬
nungen oder den von den Landeszentralbehörden er¬
lassenen Ausführungsvorschriften zuwiderhandelt.

8 16.
Der Reichskanzler kann Ausnahmen von Vorschriften

dieser Verordnung zulassen.
8 17.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung
in Kraft . Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des
Außerkrafttretens.

Berlin , den 27. März 1916.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers

Delbrück.
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Nzur Verordnung über 'Fleischversorgungvom 27. März

1916. (Reichs-Gesetzbl. S . 199.)
Zu 8 6.

I. Verteilung der Schlachtungen.
Den Kommunalverbänden (Stadt - und Landkreisen)

wird die Höchstzahl der für ihre Bezirke für einen öe-
stiigmten Zeitraum zugelassenen Schlachtungen an Rindvieh,
Schafen und Schweinen durch die Reichsfleischstelle mitge¬
teilt.

Soweit erforderlich, sind die Schlachtungen von den
Kommunalverbänden auf die Gemeinden, von diesen auf die
in Betracht kommenden Betriebe ihres Bezirks unterznver-
teilen . Dabei ist der Umfang der bisherigen Schlachtungen
des einzelnen Betriebes zu berücksichtigen.

Die Kommunalverbände und Gemeinden haben darüber
zu Wachen, daß die zugelassene Zahl der Schlachtungen nicht
überschritten wird . Sie sind berechtigt und auf Anordnung
der Kommunalaufsichtsbehörde verpflichtet, zu diesem Zwecke
die Führung eines Schlachtbuches durch die in Betracht kom¬
menden Betriebe anzuvrdnen . Zn dem Schlachtbuche hat der
Flcischbeschauer jede Schlachtung zu bescheinigen; es ist jedes¬
mal unaufgefordert dem Fleischbeschauer vor der Beschau
vorzulegen.

II. Gewerbliche Schlachtungen.
Schlachtungen von Rindvieh , Schafen und Schweinen,

die nicht ausschließlich für den eigenen Wirtschaftsbetrieb
des Viehhalters bestimmt sind, dürfen nicht iiber die zuge¬
lassene Höchstzahl hinaus und nur von solchen Personen,
denen von den Kommunalverbänden oder Gemeinden die
Erlaubnis zur Schlachtung erteilt ist, oder deren Beauf¬
tragten vorgenommen werden. Die Kommunalverbände oder
Gemeinden haben dem zuständigen Fleischbeschauerdie Zahl

° der für jeden Betrieb zugelassenen Schlachtungen mitzu¬
teilen . Die Fleischbeschauer haben die Lebendbeschau an
Schlachttieren , die von nicht berechtigten Personen oder über
die zugelassene Höchstzahl hinaus geschlachtet werden sollen,
abzulehnen und der Ortspolizeibehörde Anzeige zrr erstatten . !
Tie Polizeibehörde hat die Tiere Vorläufig zu beschlagnah- j
men. Der Eigentümer hat die beschlagnahmten Tiere auf !
Verlangen der Gemeinde käuflich zu überlassen. Die Ge- !
meinöen haben sich bei der Verwertung der Tiere der Vieh- j
hanoelsverbände zu bedienen.

Fleisch von Schlachttieren , die von unberechtigten Per¬
sonen oder über die zulässige Höchstzahl hinaus geschlachtet

, find, ist zugunsten der Gemeinde oder des Kommunalver¬
bandes des Schlachtortes einzuziehen; ein Entgelt ist hier¬
für nicht zu bezahlen.

III . Hausschlachtungen.
Für Schlachtungen, die ausschließlich für den eigenen

Wirtschaftsbedarf des Viehhalters erfolgen (Hausschlachtun¬
gen), gelten folgende Vorschriften:

1. Die zur Schlachtung gelangenden Tiere müssen vom
Besitzer mindestens sechs Wochen in seiner Wirtschaft
gehalten sein.

2. Das aus solchen Schlachtungen gewonnene Fleisch darf
nur unentgeltlich oder an Personen abgegeben werden, j
die zum Haushalt des Viehhalters gehören oder in :
seinem Dienste stehen.

3. Schlachtungen von Rindvieh sind nur nach Genehmi- ;
gutta des Kommunalverbandes gestattet . Bei Einholung !
der Genehmigung ist das Lebendgewicht des Schlacht¬
tieres und die Zahl der Wirtschaftsangehörigen des
Haushaltes , für den die Schlachtung erfolgen soll,
anzugeben. Die Genehmigung darf nur erteilt werden,
wenn nach der Zahl der Haushaltungsangehörigen und
unter Berücksichtigung des für die übrige Bevölkerung
zur Verfügung stehenden Fleisches ein Bedürfnis für ;
Die Schlachtung anerkannt werden kann. »

4 . Sditacl )untren bott © cfyVuelnen unb Schaden \ \ nb mVn»
vkstens 48 Stunden vor der Schlachtung denr Kour»
inunalverband schriftlich unter Angabe des Lebendge-
wichts des Schlachttieres und der Zahl der Wirt¬
schaftsangehörigen des Haushalts , für den die Schlach¬
tung erfolgen soll, anzuzeigen.

Der Kommunalverband kann die Schlachtung unter¬
sagen, wenn unter Berücksichtigung der seit dem 1. Ja¬
nuar 1916 für den Haushalt vorgenommenen Schlach-
tutrgen nach der für die übrige Bevölkerung zur Ver¬
fügung stehenden Fleischmenge ein Bedürfnis nicht an¬
erkannt werden kann.

IV. Notschlachtungen.

Notschlachtungen fallen nicht unter die vorstehenden
Vorschriften. Sic sind innerhalb 48 Stunden nach der
Schlachtung dem Kommunalverbande anzuzeigen. Dabei ist
anzugeben, ob das Fleisch ausschließlich im Haushalt des
Schlachtenden oder innerhalb der Gemeinde verbraucht wird.
Zur Anzeige verpflichtet ist außer dem Schlachtenden auch
der Fleischbeschauer.

Von der Befugnis des 8 10, die Ablieferung des
Fleisches aus solchen Schlachtungen an eine von den Ge¬
meinden zu bestimmende Stelle zu verlangen , ist bei häufi¬
gerem Vorkommen von Notschlachtunzen bei demselben Be¬
sitzer Gebrauch zu machen. Die Entschädigung setzt der Re¬
gierungspräsident , in Berlin der Oberpräsident fest.

V. Anrechnung.
Die Anrechnung des aus Haus - uitd Notschlachtungen

gewonnenen Fleisches auf die für den Kommunalverband
zuzulassende Zahl der Schlachtungen hat nach den von der
Neichsfleischstclle aufgestellten Grundsätzen zu erfolgen.

Zu 8 7.
lieber die Regelung des Verkehrs mit Fleisch und

Fleischwaren ergeht besondere Anweisung. Die Mengen an
Fleisch und Fleischwaren, die im Eisenbahnfrachtverkehr aus
dem Schlachtorte nach einem anderen Komunalverband ver¬
bracht werden, sind unter Angabe des Bestimmungsortes
am Schlüsse jeder Woche dem Kommunalverband des
Schlachtortes vom Versender anzuzeigen. Soweit der Ver¬
sand von Fleisch durch Schlächtereibetriebe bisher üblich
lvar, darf er bis auf weiteres vom Kommunalverband des
Schlachtortes nur im Verhältnisse zu der Herabsetzung der
Schlachtungen beschränkt werden.

Zu 8 8.
Die rechtzeitige und vollständige Beschafiung des zur

Deckung des Bedarfs des Heeres, der Marine und der
Zivilbevölkerung aufzubringenden Schlachtviehs wird den
Viehhandelsverbänden , im Regierungsbezirke Sigmaringen
dem Regierungspräsidenten , nach der Verteilung durch boit
Zentralviehhandelsverband übertragen.

Die Viehhandelsverbände , in Sigmaringen der Regie¬
rungspräsident , haben den freihändigen Ankauf von
Schlachtvieh in ihren Bezirken bis spätestens zum 15. April
so zu regeln, daß alles zur Schlachtung verkaufte Vieh an
det: Verband selbst oder an die von ihm bezeichneten Per¬
sonen oder Stellen abgeliefert wird , damit sie für eine
rechtzeitige und vollständige Bereitstellung an den vom
Zentralviehhandelsverband aufgegebenen Stellen Sorge tra¬
gen können.

Der Ankauf von Vieh zur Schlachtung durch attdere
als die von den Viehhandelsverbände » hierfür bestimmten
Personen oder Stellen , sowie der Verkauf von Vieh zur
Schlachtung an andere Personen oder Stellen ist von dem
Zeitpunkt ab, an dem die Verbände dahingehende Bestim¬
mungen erlassen, verboten.
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' Zu s 9.
3fi ein SBiebtjattbelübcrbanb  nicht in der Lage, die ihm

baut  Zentratviehhaiideisverband zur Beschaffung aufgege-
benen  Mengen Schlachtvieh vollständig und rechtzeitig frei¬
händig zu erwerben , so hat er die fehlende Menge unverzüg¬
lich dem Oberpräsidenten , in den Regierungsbezirken Cassel
und Wiesbaden dem Regierungspräsidenten , anzuzeigen.
Diese Behörden haben die fehlende Menge nach Benehmen
mit dem Viehhandelsverband den Kommunalherbänden , oder
einzelnen derselben zur Aufbringung aufzulgcben. Die Kom¬
munalverbände haben die angeforderte Menge auf die Ge¬
meinden zu verteilen , die — nötigenfalls unter Anwendung
der Bestimmungen im 8 2 des Gesetzes, betreffend Höchst¬
preise, — die Tiere zu beschaffen haben. Bei der Zwangs¬
beitreibung ist zu beachten, daß den Unternehmern landwirt¬
schaftlicher Betriebe die Tiere zu belassen sind, die sie zur
Fortführung der Wirtschaft bedürfen. Welche Tiere zur
Fortführung der Wirtschaft nötig sind, entscheidet in Zwei¬
felsfällen der Regierungspräsident . In Zuchtviehherden
dürfen nur zur Mast aufgestellte Tiere enteignet werden.
Welche Herden als Zuchtviehherden anzusehen sind, entschei¬
det in Zwcifelsfällen der Regierungspräsident nach Anhörung
der Landwirtschaftskammer.

Am Regierungsbezirk Sigmaringen hat die Unterver¬
teilung auf die Kommunalverbände durch den Regierungs¬
präsidenten zu erfolgen.

Zu 8 10.
Die Kommunalverbände oder Gemeinden haben den

Viehhandelsverbänden , die mit der Lieferung von Vieh an sie
beauftragt sind, auf Verlangen eine Stelle zu bezeichnen,
die das gelieferte Schlachtvieh zu übernehmen hat . So¬
lange keine rechtsfähige und kreditwürdige Stelle benannt
ist, hat her Vorstand des Kommunalverbandes oder der
Gemeinde das Schlachtvieh zu übernehmen.

In Gemeinden über 10000 Einwohnerir ist für die
Verbrauchsregelung von Fleisch und Fleischwaren der Ge¬
meindevorstand, im übrigen der Vorstand des Kommunal¬
verbandes zuständig. Die Kommunalverbände und die Ge¬
meinden haben das ihnen gelieferte Schlachtvieh auf die
in Betracht kommenden Betriebe zu verteilen . Soweit er¬
forderlich, haben die Gemeinden weitere Maßnahmen zu
treffen, um eine angemessene Verteilung des Fleisches und
der Fleischwaren auf ihre Bevölkerung sicherzustellen.

Die Kommunalverbände und Gemeinden können die
Fleischer zur Durchführung dieser Maßnahmen zu Zwangs-
verbänden aus Grund des 8 15 b der Verordnung über die
Errichtung von Preisprüfungsstellen und die Versorgungs-
regelung vom 25. September/4 . November 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 607 und 728) etwa nach dem Muster der Vieh¬
handelsverbände zusammenschließen. Die Satzung des Ver¬
bandes ist von dem Vorstande des Kommunalverbändes oder
der Gemeinde zu erlassen. Den Vorsitz im Verbände hat ein
Vertreter des Kommunalverbandes oder der Gemeinde zu
führen, den Verbrauchern ist eine angemessene Vertretung zu
sichern.

Die nach Absatz 2 und Satz 3 und Absatz 3 getroffenen
Anordnungen bedürfen der Genehmigung der Kommunalauf-
sichtsbehörde.

Die Kommunalaufsichtsbehörden können benachbarte
Kommunalverbände und Gemeinden oder Teile zu diesen
Zwecken zusammenschließcn.

- Zu § 11.
Als Fleischwaren gelten Fleischkonserven, Räucherwaren

von Fleisch und Würste aller Art , auch von anderen Tieren
als Rindvieh, Schafen und Schweinen.

Zu 8 12.
Streitigkeiten , die sich bei Durchführung der Verord¬

nung zwischen Gemeinden, Kommunalverbänden , den Vieh-
handelsverbänden , den von ihnen beauftragten oder zuge-
lassencn Personen ergeben, entscheidet endgültig der Regie¬
rungspräsident , in dessen Bezirk der Veräußerer seinen Sitz
oder gelverbliche Niederlassung hat , soweit Berlin in Be¬
tracht kommt, der Oberpräsident.

Zu 8 14.
Wer als Kommurmlverband , Vorstand des Konrmnnal-

verbandes , Gemeinde oder Gemeindcvorstand zu betrachten
ist, bestimmen die Kreisordnungen und Gemeindeverfassungs--
gesetze. Gutsbezirke gelten als Gemeinden.

Berlin , den 29. März 1916.
Der Minister für Handel un» Gewerbe.

Sydow.
Ter Minister für Landwirtschaft, Domäne«

und Forste«
Freiherr von Schorlemer.

Ter Minister »e» Inner ».
von Loebell.

Gesch'Nr. IA Ie 2059M. f L.
Hb 4163 M . f. H.

_ V 12114 M- b. I. _
Westerburg,  den 1. 4. 16.

Vekanntmachnn«
Auf dem Hof Krempel, Gde. Mittelhofen, ist die Maul¬

und Klauenseuche amtlich festgestellt worden. Die Sperre über
den Hof- und den Gutsbezirk Krempel ist ungeordnet.

Ter Landrat.
I . SB.

Elsen.

Holzversteigcrung. Oberförsters»
Katzenelnbogen.

Schutzbezirk Oberfischbach. Mittwoch, den  19 . 4.
1916 , vormittags  10 Uhr  in der Gastwirtschaft
von Melchior Bernhardt in Katzenelnbogerr.
A. Nutzholz.  Distr . 11 Ringmauer , 31 Gerstenacker.
Buchen:  2 . St . 3. Kl. -- 2,41 Fm . Rottannen : 8
St . - -- 2 Fm . B . Brennholz  Distr . 4 Hirtenwiese,
20 Ulgesgraben und Tot . Eichen:  204 Rm. Scheit und
Knüppel, 6800 Wellen. Buchen:  306 Rm . Scheit und
Knüppel, 4700 Wellen. And . Laub holz:  5 Rm . Scheit
und Knüppel . (8971.

Verdingung
eines weiteren Teiles der Konsolidationsbauten in Frick¬
hofen (Kreis Limburg ), und zwar:

Erdarbeiten:  1200 Kubikmeter zu lösen, 950 Kubik¬
meter zu bewegen, 3,3 Kilometer Wege zu planieren,
2,9 Kilometer offene Gräben zu bauen, 360 Quadrat¬
meter Gestück auszuführen,

Nohrkanäle:  256 lsd. Meter,

findet statt am:

Mittwoch, den 19. April 1916,
früh 10V- Uhr

bei Gastwirt Schlitt zu Frickhofen.
Kostenanschlag, Zeichnungen u. Verdingungsbedingungen

liegen im Landmesserbureau II hier, Gymnasiumplatz 2,
offen.

Angebote mit der ausdrücklichen Erklärung , daß sich
der Bieter den ausgelegten Bedingungen unterwirft , sind
schriftlich im verschlossenen Umschlag bei der Unterzeichneten
Dienststelle bis zum Terminsbeginn abzugeben, diese ver¬
sendet auch Angebotsformulare zum Preise von 1 Mark.

Zuschlagsfrist 14 Tage.
Limburg,  den 8. April 1916. 8063

Königliche Kommifston II f. d. G.
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